
Zukunftsinitiative Kompetenzregion 
Niederrhein (ZIKON II)

Regionales Entwicklungskonzept für die Region Niederrhein

ARNE KUDER (MIT AKTUALISIERUNGEN VON KATHRIN FREWER UND DR. STEPHAN FREIBERG)

europäischer	=	sozialer?	
ein	kritischer	Blick	auf	die	„europäisierung“	der	sozialpolitik

eUropa	für	alle	
schriftenreihe	des	eUrOPe	DIRECT eU–Bürgerservice	der	stadt	Duisburg
heft	1

DU 
bistbist

europa



22

IMpressUM		 	 	 	 	 	

herausgeber:	
stadt	Duisburg	-	Der	Oberbürgermeister
amt	für	statistik,	stadtforschung	und	europaangelegenheiten	
eUrOPe	DIRECT	eU-Bürgerservice	der	stadt	Duisburg
Bismarckstr.	150-158
4.7057	Duisburg

v.i.s.d.p.
Burkhard	Beyersdorff

Internet:	
www.duisburg.de/europe_direct

kontakt:
Joachim	Fischer
t	+4.9	203	283	3814.
F	+4.9	203	283	4.4.04.
j.fi	scher@stadt-duisburg.de

Duisburg,	Dezember	2010	

titel	der	schriftenreihe:
eUropa	für	alle
schriftenreihe	des	eUrOPe	DIRECT	eU–Bürgerservice	der	stadt	Duisburg,	heft	1

IsBn-nr.	978-3-89279-14.3-0.	Issn-nr.	2192-24.4.6.

alle	rechte	vorbehalten.	nachdruck,	auch	auszugsweise,	nur	mit	Genehmigung	des	herausgebers.	titelbild	mit	freundlicher	Genehmigung	
vom	Kunstverein	Duisburg.	e.v.	und	www.marcokunst.de.	
Grafi	sche	Gestaltung:	Patrick	Bolk	(patrickbolk@gmx.de).

anmerkung:	alle	links	in	den	Fußnoten	haben	den	stand	10.12.2010.	

Das	europäische	Jahr	2010:	"Gegen	armut	und	soziale	ausgrenzung"

IMPressUM



3InhaltsverzeIchnIs

InhaltsverzeIchnIs	 	 	 	 	 	 	 	

I.	einleitung	..........................................................................................................................................................4

II.	Gegenwärtige	europäische	sozialpolitik	......................................................................................................5

	 1.	zielsetzung	..................................................................................................................................................5

	 2.	Wichtige	akteure	........................................................................................................................................6

	 3.	Wichtige	Maßnahmen	.................................................................................................................................7

	 3.1	richtlinien	.............................................................................................................................................7

	 	 a)	Übersicht	.........................................................................................................................................7

	 	 b)	Problembereiche	und	akzeptanz	.....................................................................................................8

	 	 3.2	„Weiche“	regelungen	..........................................................................................................................9

	 	 a)	Offene	Methode	der	Koordinierung	.................................................................................................9

	 	 b)	Flexicurity	...................................................................................................................................... 10

	 	 c)	Bewertung	der	Umsetzung	............................................................................................................ 10

III.	zukünftige	Maßnahmen:	das	Beispiel	Mindestlohn	................................................................................. 11	

	 1.	Bestandsaufnahme	.................................................................................................................................... 11

	 2.	schlussfolgerung	....................................................................................................................................... 11

Iv.	Meinungsbild	................................................................................................................................................13

	 1.	sozialpartner	............................................................................................................................................. 13

	 	 1.1	arbeitgeber	......................................................................................................................................... 13

	 	 	 a)	hessenchemie	................................................................................................................................ 13

	 	 	 b)	Businesseurope	............................................................................................................................... 13

	 	 1.2	arbeitnehmer	..................................................................................................................................... 14.

	 	 	 a)	DGB	............................................................................................................................................... 14.

	 	 	 b)	european	trade	Union	confederation	(etUc)	.................................................................................. 14.

	 2.		Fraktionen	im	europäischen	Parlament	...................................................................................................... 14.

	 	 2.1	sozialdemokratische	Partei	europas	(sPe)	............................................................................................. 14.

	 	 2.2	vereinte	europäische	linke/nordische	Grüne	linke	(GUe/nGl)	............................................................ 14.

	 	 2.3	europäische	volkspartei	(evP)	............................................................................................................. 15

	 3.		nationale	Perspektiven	............................................................................................................................. 15

	 	 3.1	Das	irische	referendum	gegen	den	vertrag	von	lissabon	.................................................................... 15

	 	 3.2	Position	der	Bundesregierung	............................................................................................................. 16

v.	rechtliches	–	das	Urteil	des	Bundesverfassungsgerichts	........................................................................... 17

vI.	abschließende	Diskussion	........................................................................................................................... 18

3



I.	eInleItUnG

Das	thema	der	europäischen	sozialpolitik	ist	derzeit	aus	

mehreren	Gründen	in	aller	Munde:

zum	einen	war	das	Jahr	2010	das	„europäische	Jahr	zur	

Bekämpfung	 von	 armut	 und	 sozialer	 ausgrenzung“	 -		

ein	Projekt,	das	das	gesellschaftliche	Bewusstsein	hin-

sichtlich	sozialpolitischer	aspekte	schärfen	und	eine	Dis-

kussionsplattform	für	soziale	themen	bieten	sollte.		zum	

anderen,	als	hätte	man	es	damals	geahnt,	haben	eben	

armut	 und	 soziale	 ausgrenzung	 angesichts	 der	 welt-

weiten	 auswirkungen	 der	 Wirtschaftskrise	 schmerz-

hafte	aktualität	erlangt.	außerdem	ergeben	sich	neu-

erungen	 auf	 dem	 Feld	 der	 europäischen	 sozialpolitik	

durch	den	vertrag	von	lissabon,	der	am	1.	Dezember	

2009	 in	Kraft	 trat,	 sowie	 aus	 der	 damit	 verbundenen	

Geltung	der	charta	der	Grundrechte	der	europäischen	

Union1.	

Grund	genug	also,	diesen	Bereich	etwas	näher	zu	be-

leuchten:	sozialpolitik	auf	europäischer	ebene	spielte	im	

eG-vertrag	eine	untergeordnete	rolle.	Konkret	konnte	

die	 europäische	Gemeinschaft	 auf	den	Gebieten	han-

deln,	 die	 in	 einem	 festen	 Katalog	 aufgeführt	 waren2.	

erfasst	waren	hauptsächlich	die	Gebiete	der	arbeitsbe-

dingungen	und	der	antidiskriminierungsmaßnahmen3.	

seit	dem	vertrag	von	Maastricht	(1992)	und	der	schaf-

fung	der	europäischen	Union	mit	dem	eU-vertrag	von	

1992	 wurde	 die	 sozialpolitik	 in	 der	 eG/eU	 schrittwei-

se	ausgebaut.	Das	Konzept	der	sozialpolitik	entwickelte	

1	 art.	6	abs.	1	eU-vertrag.

2	 art.	137	eGv.

3	 	Dazu	bestand	seit	dem	vertrag	von	amsterdam	(1997/1999)	die	besondere	Gesetzge-

bungskompetenz	des	art.	13	eGv.

sich	von	den	punktuellen	aufgaben	des	alten	art.	137	

eGv	 mit	 einzelaspekten	 des	 arbeitsrechts	 und	 allge-

meinen	zielsetzungen	für	die	nationalen	sozialsysteme	

hin	zu	einem	umfassenden	Konzept	für	das	eU-arbeits-

recht4.,	 für	 das	 eU-verbraucherschutzrecht5,	 für	 finan-

zielle	 Förderungen6	 und	 für	 rahmenkonzepte	 der	 na-

tionalen	 sozialsysteme7.	 Dem	 Konzept	 fehlte	 bis	 zum	

Inkrafttreten	des	neuen	eU-vertrages	ein	Grundrechts-

konzept	als	verbindendes	element,	das	die	einklagbar-

keit	von	Mindeststandards	vor	Gericht	ermöglicht	und	

das	 die	 vielen	 einzelrichtlinien,	 die	 auf	 der	 Grundlage	

des	alten	eG-vertrags	beschlossen	worden	waren	und	

die	 ihrerseits	 durch	 nationale	 Umsetzungsgesetzte	 in	

den	Mitgliedstaaten	konkretisiert	werden	und	zur	Gel-

tung	kommen,	einem	gemeinsamen	Grundverständnis	

zuführt.

als	 Kontrast	 hierzu	 sei	 der	 Bereich	 des	 Wettbewerbs-

rechts	genannt.	hier	umfasste	die	liste	der	möglichen	

tätigkeitsbereiche	mehrere	artikel	im	alten	eG-vertrag8;	

4.	 	vgl.	richtlinien	2000/4.3/eG,	2000/78/eG	und	2006/54./eG	für	die	verbote	von	unsach-

lichen	Unterscheidungsmerkmalen	bei	benachteiligenden	entscheidungen	gegenüber	

den	arbeitnehmern	und	für	angemessene	arbeitsbedingungen	unter	zugrundelegung	

der	Kriterien	des	allgemeinen	Konzepts	mit	rechtmäßigem	ziel,	der	erforderlichkeit	für	

die	ziele	des	arbeitgebers	und	der	angemessenheit	gegenüber	den	arbeitnehmern.

5	 	vgl.	die	richtlinie	2000/4.3/eG	für	das	verbot	der	Diskriminierung	wegen	der	ethnischen	

herkunft	oder	wegen	der	rasse	bei	verträgen	über	den	zugang	zu	und	die	versorgung	

mit	Gütern	und	Dienstleistungen,	die	der	Öffentlichkeit	zur	verfügung	stehen.	vgl.	

auch	die	Fernabsatzrichtlinie	97/7/eG,	die	richtlinie	93/13/eWG	über	Missbräuchliche	

vertragsklauseln	oder	die	Pauschalreiserichtlinie	90/314./eWG.

6	 	siehe	den	europäischen	ausrichtungs-	und	Garantiefonds	für	die	landwirtschaft,	den	

europäischen	sozialfonds	(art.	162	bis	164.	aeUv)	und	den	europäischen	Fonds	für	re-

gionale	entwicklung	(dazu	jetzt	art.	175	aeUv).

7	 	vgl.	vO	14.08/71,	gestützt	auf	art.	4.8	aeUv,	früher	art.	4.2	eGv,	über	die	anwendung	

der	systeme	der	sozialen	sicherheit	auf	arbeitnehmer	und	selbständige	sowie	deren	

Familienangehörige,	die	innerhalb	der	Gemeinschaft	zu-	oder	abwandern.

8	 		vgl.	die	artikel	über	die	drei	grundlegenden	Marktfreiheiten:	art.	23	ff.	eGv	(freier	Wa-

renverkehr,	heute	art.	28	ff.	aeUv),	art.	4.3	eGv	(niederlassungsfreiheit,	heute	art.	4.9	

aeUv)	und	art.	4.9	eGv	(Dienstleistungsfreiheit,	heute	art.	56	aeUv).	vgl.	weiter	art.	

81	eGv	(verbot	von	Kartellen,	heute	art.	101	aeUv)	sowie	art.	82	eGv	(verbot	des	

Missbrauchs	einer	Markt	beherrschenden	stellung	im	gemeinsamen	Markt,	heute	im	

4. eInleItUnG4.



die	 Gemeinschaft	 konnte	 sowohl	 richtlinien	 als	 auch	

verordnungen	 erlassen.	 verordnungen	 gelten	 in	 den	

Mitgliedstaaten	 als	 verbindliches	 recht	 unmittelbar9.	

Die	Diskrepanz	in	Bezug	auf	Breite	und	tiefe	der	hand-

lungsmöglichkeiten	im	eU-Wettbewerbsrecht	einerseits	

und	im	Bereich	der	europäischen	sozialpolitik	anderer-

seits	war	eindeutig.

Dementsprechend	 wird	 die	 europäische	 sozialpolitik	

auch	 nach	 dem	 Inkrafttreten	 des	 neuen	 eU-vertrages	

am	1.12.2009	beim	Bürger	wahrgenommen.	einer	Um-

frage	des	eurobarometers	aus	der	zeit	von	Mai	bis	Juni	

2009	zufolge	war	die	Wahrnehmung	der	europäischen	

sozialpolitik	 beim	 Bürger	 zu	 52%	 positiv,	 in	 Deutsch-

land	lag	die	Quote	bei	nur	4.6%.	Während	in	den	neuen	

Beitrittsländern	hohe	zustimmungswerte	zustande	ka-

men,	lag	die	Quote	insbesondere	in	Deutschland,	Frank-

Binnenmarkt,	heute	art.	102	aeUv).

9	 		vgl.	etwa	die	Fusionskontrollverordnung	vO	(eWG)	nr.	4.064./89.

reich	und	Großbritannien	lediglich	bei	4.3-4.9%10.	Insge-

samt	sank	die	Quote	damit	gegenüber	einer	Befragung	

aus	dem	Jahr	2006.	

Die	in	diesem	text	zu	beantwortende	Fragestellung	ist	

daher	 Folgende:	 soll	 und	 kann	 eine	 stärkere	 verlage-

rung	der	sozialpolitik	auf	die	europäische	ebene	betrie-

ben	werden?

Die	 folgenden	 Überlegungen	 gehen	 zunächst	 auf	 die	

aktuelle	sozialpolitik	der	europäischen	Union	ein.	Dem	

folgt	 eine	 analyse	 zukünftig	 anvisierter	 Maßnahmen,	

der	sich	eine	Darstellung	des	Meinungsbildes	zum	the-

ma	 „europäische	 sozialpolitik“	 sowie	 der	 rechtlichen	

Bezüge	anschließt.	Der	text	schließt	mit	einer	Diskussi-

on	der	verschiedenen	lösungsansätze.

10	 	eurobarometer,	europäische	Beschäftigungs-	und	sozialpolitik,	Juni	2009,	http://

ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_316_fact_de.pdf.

II.	GeGenwärtIGe	eUropäIsche	sozIalpolItIk

1.	zielsetzung

Der	 vertrag	 über	 die	 arbeitsweise	 der	 europäischen	

Union	(aeUv)11	formuliert	die	zielsetzung	europäischer	

sozialpolitik	als	„die	Förderung	der	Beschäftigung,	die	

verbesserung	 der	 lebens-	 und	 arbeitsbedingungen,	

um	 dadurch	 auf	 dem	 Wege	 des	 Fortschritts	 ihre	 an-

gleichung	 zu	 ermöglichen,	 einen	 angemessenen	 sozi-

alen	schutz,	den	sozialen	Dialog,	die	entwicklung	des	

arbeitskräftepotenzials	 im	 hinblick	 auf	 ein	 dauerhaft	

11	 eines	von	mehreren	Dokumenten	des	vertrages	von	lissabon,	der	am	1.12.2009	in	Kraft	

trat.

hohes	Beschäftigungsniveau	und	die	Bekämpfung	von	

ausgrenzungen“12.	

Konkretisiert	 wurde	 diese	 zielsetzung	 neun	 Jahre	 vor	

dem	 Inkrafttreten	des	vertrages	 von	 lissabon	auf	der	

tagung	 des	 europäischen	 rates	 im	 März	 2000	 in	 lis-

sabon.	 Dort	 wurde	 nicht	 nur	 eine	 strategie	 entwi-

ckelt,	 „die	 Union	 zum	 wettbewerbsfähigsten	 und	 dy-

namischsten	 wissensbasierten	 Wirtschaftsraum“	 zu	

machen,	 sondern	 die	 staats-	 und	 regierungschefs	 ei-

12	 art.	151	aeUv.
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nigten	sich	auch	auf	eine	stärkere	zusammenarbeit	 im	

Bereich	der	sozialpolitik	als	notwendige	voraussetzung	

zur	erreichung	eben	dieses	ziels.	hierfür	sollte	insbeson-

dere	die	Methode	der	offenen	Koordinierung	verwen-

det	 werden,	 bei	 der	 nationale	 aktionspläne	 und	 von	

der	 Kommission	 vorzulegende	 Initiativen	 kombiniert	

werden.	zugleich	betonte	der	europäische	rat	die	not-

wendigkeit	einer	Modernisierung	der	europäischen	so-

zialschutzsysteme	zur	sicherung	ihrer	langfristigen	trag-

fähigkeit	 sowie	 einer	 intensiveren	 zusammenarbeit	 im	

Bereich	der	altersversorgung.

In	 der	 im	 Juni	 2010	 verabschiedeten	 nachfolgestrate-

gie	»eU	2020«	soll	 ein	veränderter	 Fokus	zum	tragen	

kommen,	der	das	bisherige	Wachstumsziel	um	die	Ge-

währleistung	 des	 qualitativen	 und	 nachhaltigen	 Wirt-

schaftens	 erweitert.	 Die	 neue	 strategie	 verfolgt	 fünf	

Kernziele:

•	 Die	Beschäftigungsquote	der	20-64.-jährigen	soll	auf	

mindestens	75%	ansteigen.

•	 Die	Investitionen	in	Forschung	und	entwicklung	sol-

len	 mindestens	 drei	 Prozent	 des	 Bruttoinlandspro-

dukts	betragen.

•	 Die	treibhausgasemissionen	sollen	um	20%	sinken.

•	 Die	zahl	der	schulabbrecher	soll	auf	unter	10	Prozent	

verringert	 und	 die	 anzahl	 der	 hochschulabschlüsse	

auf	4.0	Prozent	eines	Jahrgangs	steigen.

•	 Die	zahl	der	Menschen,	die	unter	der	nationalen	ar-

mutsgrenze	leben,	soll	um	20	Millionen	sinken.

Im	Juli	2008	verabschiedete	die	Kommission	eine	erneu-

erte	sozialagenda13,	die	insgesamt	19	Initiativen	in	den	

Bereichen	Beschäftigung	und	soziales,	Bildung	und	Ju-

13	 	KOM	(2008)	4.12.

gend,	 Gesundheit,	 Informationsgesellschaft	 und	 Wirt-

schaft	beinhaltet	und	 ihre	schwerpunkte	auf	folgende	

Punkte	setzt:

•	 Die	zukunft	vorbereiten:	Kinder	und	junge	Menschen

•	 In	Menschen	investieren:	steuerung	des	Wandels

•	 ein	längeres	und	gesünderes	leben	unterstützen

•	 Diskriminierungen	bekämpfen

•	 Die	Instrumente	stärken

•	 Die	internationale	agenda	mitgestalten

•	 armut	und	soziale	ausgrenzung	bekämpfen

2.	wichtige	akteure

Bedeutendster	akteur	der	europäischen	sozialpolitik	ist	

der	rat14.,	unterstützt	von	der	Kommission	und	dem	eu-

ropäischen	Parlament.	Der	rat	und	das	europäische	Par-

lament	erlassen	gemäß	art.	153	abs.	2	s.	1	Buchst.	b)	

aeUv	richtlinien	für	die	in	art.	153	abs.	1	eG-vertrag	

angeführten	Bereiche15.	Der	rat	handelt	dabei	auf	vor-

14.	 vgl.	art.	16	eUv.	Der	rat	darf	nicht	mit	dem	europäischen	rat	verwechselt	werden.	Der	

europäische	rat	setzt	sich	aus	den	staats-	und	regierungschefs	zusammen	und	be-

schließt	„nur“	die	allgemeinen	ziele	der	Union.	Der	europäische	rat	(vgl.	art.	15	eUv)	

wird	nicht	gesetzgeberisch	tätig.

15	 	artikel	153	aeUv

(1)	zur	verwirklichung	der	ziele	des	artikels	151	unterstützt	und	ergänzt	die	Union	die	

tätigkeit	der	Mitgliedstaaten	auf	folgenden	Gebieten:	

a)		 verbesserung	insbesondere	der	arbeitsumwelt	zum	schutz	der	Gesundheit	und	der	

sicherheit	der	arbeitnehmer,

b)		 arbeitsbedingungen,

c)		 soziale	sicherheit	und	sozialer	schutz	der	arbeitnehmer,

d)		 schutz	der	arbeitnehmer	bei	Beendigung	des	arbeitsvertrags,

e)		 Unterrichtung	und	anhörung	der	arbeitnehmer,

f)		 vertretung	und	kollektive	Wahrnehmung	der	arbeitnehmer-	und	arbeitgeberinte-

ressen,	einschließlich	der	Mitbestimmung,	vorbehaltlich	des	absatzes	5,

g)		 Beschäftigungsbedingungen	der	staatsangehörigen	dritter	länder,	die	sich	recht-

mäßig	im	Gebiet	der	Gemeinschaft	aufhalten,

h)		 berufl	iche	eingliederung	der	aus	dem	arbeitsmarkt	ausgegrenzten	Personen,	unbe-

schadet	des	artikels	150,

i)		 chancengleichheit	von	Männern	und	Frauen	auf	dem	arbeitsmarkt	und	Gleichbe-

handlung	am	arbeitsplatz,

j)		 Bekämpfung	der	sozialen	ausgrenzung,

k)		 Modernisierung	der	systeme	des	sozialen	schutzes,	unbeschadet	des	Buchstabens	
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schlag	der	Kommission	und	gemeinsam	mit	dem	euro-

päischen	 Parlament16.	 Weiterhin	 kann	 der	 rat	 gemäß	

art.	153	abs.	2	Buchst.	a)	aeUv	Maßnahmen	zur	Förde-

rung	der	zusammenarbeit	 zwischen	den	Mitgliedstaa-

ten	erlassen.	

akteure	 mit	 anhörungsrechten	 sind	 der	 Wirtschafts-	

und	 sozialausschuss	 sowie	 der	 ausschuss	 der	 regi-

onen17.	 Dazu	 kommen	 die	 sozialpartner	 (arbeitgeber-

verbände	und	Gewerkschaften)18.

Ferner	ist	in	art.	153	abs.	3	aeUv	vorgesehen,	dass	die	

Durchführung	von	richtlinien	durch	die	Mitgliedstaaten	

auf	die	sozialpartner	übertragen	wird.

außerdem	 wurde	 auf	 Grundlage	 der	 vorgängervor-

schrift	 von	art.	160	aeUv,	das	war	art.	14.4.	eGv,	 im	

Jahr	2000	der	ausschuss	für	sozialschutz	ins	leben	ge-

rufen,	um	einen	erfahrungsaustausch	zwischen	der	eu-

ropäischen	Kommission	und	den	Mitgliedstaaten	über	

die	Modernisierung	und	verbesserung	der	sozialschutz-

systeme	zu	ermöglichen	und	zu	fördern.

3.	wichtige	Maßnahmen	

auch	nach	dem	vertrag	von	lissabon	gilt	für	die	eU	wei-

terhin	 das	 Prinzip	 der	 Begrenzten	 einzelermächtigung	

(art.	5	abs.	2	eUv).	Danach	wird	die	Union	nur	inner-

halb	der	Grenzen	der	zuständigkeiten	tätig,	die	die	Mit-

gliedstaaten	ihr	in	den	verträgen	zur	verwirklichung	der	

darin	niedergelegten	ziele	übertragen	haben.	eine	sol-

che	 ermächtigung	 besteht	 für	 die	 sozialpolitik	 im	 en-

c.	[…].

16	 art.	14.	abs.	1,	art.	16	abs.	1	eUv,	art.	294.	aeUv.

17	 art.	153	abs.	2	s.	2	aeUv.

18	 art.	154.	aeUv.

geren	sinne	in	dem	bereits	oben	unter	II.1.	genannten	

rahmen.	 Für	 die	 sozialpolitik	 im	 weiteren	 sinne	 sind	

seit	 dem	 Inkrafttreten	 des	 neuen	 eU-vertrags	 für	 die	

Gesetzgebungsermächtigung	 auch	 die	 neue	 Grund-

rechtecharta,	 die	Werte	des	art.	 2	 eUv	und	die	 ziele	

des	art.	3	abs.	1	eUv	und	das	auf	diese	ziele	bezoge-

ne	subsidiaritätsprinzip	(art.	5	abs.	3	eUv)	zu	beachten.	

Das	subsidiaritätsprinzip	füllt	die	einzelermächtigungen	

der	 art.	 19	 aeUv	 (antidiskriminierungsmaßnahmen),	

153	(Unionskompetenzen	bei	der	sozialpolitik),	164.	(eu-

ropäischer	sozialfonds),	des	art.	168	abs.	4.	und	5	(Ge-

sundheitswesen),	 des	 art.	 169	 abs.	 2	 i.v.m.	 art.	 114.	

(verbraucherschutz)	 und	 andere	 Gesetzgebungser-

mächtigungen	 zur	 sozialpolitik	 im	 weiteren	 sinne	 mit	

leben.	Die	bisher	getroffenen	Maßnahmen	lassen	sich	

in	Maßnahmen	

•	 auf	dem	Gebiet	der	rechtsetzung,	hierbei	aus	oben	

genannten	Gründen	jedoch	nur	in	Form	von	richtli-

nien,	und	

•	 in	„weiche“	Maßnahmen	ohne	Bezug	zur	rechtset-

zung,	 die	 hauptsächlich	 koordinierender	 und	 infor-

mativer	natur	sind,

	

einteilen.

3.1.	 richtlinien

a)	Übersicht

richtlinien	 und	 verordnungen	 stellen	 derzeit	 die	 ein-

zige	 Möglichkeit	 der	 rechtssetzung19	 auf	 dem	 Gebiet	

der	europäischen	sozialpolitik	dar,	die	zudem	auf	einige	

wenige	Bereiche	beschränkt	ist.	exemplarisch	seien	fol-

19	 vgl.	art.	289	aeUv.
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gende	bedeutende	regelungen	genannt:

•	 die	 arbeitsschutzrahmenrichtlinie	 89/391/eWG	 und	

auf	ihrer	Grundlage	18	weitere	einzelrichtlinien	zum	

schutze	der	arbeitnehmer20,	z.B.	schutz	schwange-

rer	arbeitnehmer,

•	 die	 arbeitszeitrichtlinie	 2003/88/eG	 zur	 regelung	

von	Maximalarbeitszeiten,

•	 die	Gleichbehandlungsrichtlinie	2000/78/eG,	die	ar-

beitsrechtlichen	aspekte	der	Gleichbehandlungsrich-

tlinie	2000/4.3/eG	sowie	die	antidiskriminierungsrich-

tlinie	2006/54./eG	in	Bezug	auf	die	Gleichbehandlung	

von	Frauen	und	Männern,	

•	 die	richtlinien	zum	schutz	der	rechte	der	arbeitneh-

mer	 bei	 Massenentlassungen	 (98/59/eG),	 bei	 zah-

lungsunfähigkeit	 des	 arbeitgebers	 (80/987/eG)	 und	

bei	Betriebsübergang	(2001/23/eG),

•	 die	richtlinie	 zur	 schaffung	eines	 europäischen	Be-

triebsrates	 bei	 grenzüberschreitend	 tätigen	 Unter-

nehmen	(94./4.5/eG),

•	 die	europäische	Betriebsräte-richtlinie	(2009/38/eG).

	

b)	 Problembereiche	und	akzeptanz

Probleme	und	verzögerungen	bei	der	Umsetzung	von	

richtlinien	 in	das	nationale	recht	ergaben	sich	 im	Be-

reich	 des	 Gleichbehandlungsrechts.	 als	 die	 Fristen	 für	

die	Umsetzung	der	richtlinie	2000/4.3/eG	am	19.7.2003	

und	der	richtlinie	2000/78/eG	am	2.12.2003	abliefen,	

wurden	13	Mitgliedstaaten,	darunter	auch	Deutschland,	

von	 der	 Kommission	 wegen	 unzureichender	 Umset-

zung	ermahnt21.	zu	den	am	häufigsten	auftauchenden	

20	 vgl.	richtlinie	91/383/eWG	zur	ergänzung	der	Maßnahmen	zur	verbesserung	der	si-

cherheit	und	des	Gesundheitsschutzes	von	arbeitnehmern	mit	befristetem	arbeitsver-

hältnis	oder	leiharbeitsverhältnis,	die	Gefahrstoffrichtlinie	98/24./eG	oder	die	richtlinie	

94./33/eG	zum	Jugendarbeitsschutz.

21	 Memo	08/68	der	Kommission.

Problemen	 gehörten	 abweichungen	 bei	 der	 Definiti-

on	zentraler	Begriffe	von	den	vorgaben	seitens	der	Ge-

meinschaft	sowie	die	mangelnde	erfassung	bestimmter	

arten	von	Diskriminierung	–	in	Deutschland	generell	die	

fehlende	 rechtzeitige	 Umsetzung	 in	 einem	 nationalen	

Gesetz22.

auch	 bei	 der	 Umsetzung	 der	 arbeitszeitrichtlinie	

93/104./eG23	traten	Probleme	auf:	so	bestanden	je	nach	

Mitgliedstaat	starke	Unterschiede	in	Bezug	auf	den	an-

wendungsbereich	der	gesetzlichen	regelungen	von	ar-

beitszeit	 auf	 bestimmte	 Gruppen	 von	 arbeitnehmer;	

auch	gab	es	abweichungen	bei	der	Umsetzung	von	re-

gelungen	über	Überstunden	und	Urlaubsregelungen24..	

ein	weiterer	neuralgischer	Punkt	im	hinblick	auf	die	ar-

beitszeitrichtlinie	 betrifft	 die	 Möglichkeit	 von	 ausnah-

men	 von	 der	 vereinbarten	 höchstarbeitszeit	 von	 4.8	

stunden,	sofern	der	arbeitnehmer	sich	dazu	bereit	er-

klärt	(sog.	„opt-out	Klausel“).	auf	der	tagung	des	ra-

tes	 der	 europäischen	 Union	 vom	 9./10.6.2008	 einigte	

man	 sich	 darauf,	 dass	 eine	 solche	 Klausel	 zwar	 wei-

terhin	 möglich	 sei,	 die	 rechte	 der	 arbeitnehmer	 aber	

durch	 stärkere	 schutzmaßnahmen	 gestärkt	 und	 ge-

schützt	werden	sollten25.	nach	dem	Willen	des	europä-

ischen	Parlaments	soll	die	wöchentliche	höchstarbeits-

zeit	 in	der	eU	dagegen	nur	4.8	stunden	betragen,	mit	

wesentlich	engeren	ausnahmen	als	vom	rat	vorgeschla-

gen.	Konsequent	 lehnte	das	Parlament	am	17.12.2008	

den	standpunkt	des	rates	ab,	was	zu	einem	verfahren	

vor	dem	vermittlungssausschuss	führte26.	Im	april	2009	

22	 seit	dem	18.8.2006	im	allgemeinen	Gleichbehandlungsgesetz	geregelt	(aGG).

23	 vorläuferrichtlinie	der	richtlinie	2003/88/eG.

24.	 Bericht	der	Kommission	über	die	Umsetzung	der	arbeitszeitrichtlinie	durch	die	Mitglied-

staaten,	http://ec.europa.eu/employment_social/news/2000/001207_5_de.htm.

25	 Pressemitteilung	104.14./08,	http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/

pressData/de/lsa/101752.pdf.

26	 Pressemitteilung	des	europäischen	Parlaments:	4.8	stunden	wöchentliche	höchstar-
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endeten	die	verhandlungen	 im	vermittlungsausschuss	

ergebnislos;	die	reform	der	arbeitszeitrichtlinie	gilt	seit-

dem	als	gescheitert27.

3.2.	„weiche“	regelungen

Weitaus	 mehr	 handlungsmöglichkeiten	 bestehen	 auf	

dem	Gebiet	der	weichen	Maßnahmen	ohne	rechtlichen	

charakter.	eine	umfassende	Darstellung	dieses	Gebiets	

würde	 den	 Umfang	 dieses	 textes	 sprengen.	 aus	 die-

sem	Grund	wird	im	Folgenden	nur	exemplarisch	auf	die	

Offene	 Methode	 der	 Koordinierung	 als	 sehr	 breit	 an-

gelegte	strategie	sowie	auf	„Flexicurity“	als	konkretes	

handlungskonzept	eingegangen.		

a)	Offene	Methode	der	Koordinierung	

sofern	sich	aufgrund	des	Prinzips	der	begrenzten	einze-

lermächtigung	bindende	rechtsakte	als	handlungsform	

verbieten,	 aber	 dennoch	 ein	 politisches	 Bedürfnis	 be-

steht,	die	Organe	der	Gemeinschaft,	 insbesondere	die	

eU-Kommission	 in	 bestimmten	 Politikbereichen	 ein-

zusetzen,	bietet	 sich	die	Offene	Methode	der	Koordi-

nierung	(OMK)	an.	Die	OMK	wurde	erstmals	mit	dem	

„Weißbuch	 –	 Wachstum,	 Wettbewerbsfähigkeit	 und	

Beschäftigung“	der	europäischen	Kommission	aus	dem	

Jahr	1993	eingeführt;	sie	trat	 im	Bereich	der	sozialpo-

litik	 aber	 insbesondere	 im	 zusammenhang	 mit	 dem	

vertrag	von	amsterdam	 im	Jahr	2000	 in	erscheinung.	

Konkret	ermöglicht	die	Offene	Methode	der	Koordinie-

rung	den	Mitgliedstaaten,	nach	der	Festlegung	gemein-

samer	 ziele	 ihre	 jeweils	 effektivsten	 politischen	 Maß-

nahmen	und	strategien	auf	den	Gebieten	sozialschutz	

beitszeit	in	der	eU,		http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/04.8-

4.4.550-350-12-51-908-20081215IPr4.4.54.9-15-12-2008-2008-true/default_de.htm.

27	 Pressemitteilung	des	BMa	vom	28.4..2009,	http://www.bmas.de/portal/32992.

und	soziale	eingliederung	zu	ermitteln	und	an	die	ande-

ren	weiterzugeben,	um	ein	gegenseitiges	lernen	zu	er-

möglichen28.	Mit	anderen	Worten	dient	die	OMK	dem	

Informationsaustausch	und	der	gegenseitigen	abstim-

mung	zwischen	den	Mitgliedstaaten.	Parallel	hierzu	er-

folgen	 ein	 Monitoring	 und	 eine	 Bewertung	 durch	 die	

Kommission,	die	diesbezüglich	empfehlungen	an	einzel-

ne	Mitgliedstaaten	 richten	kann.	Das	verfahren	 sowie	

dessen	Umsetzung	sind	für	die	Mitgliedstaaten	freiwil-

lig	und	deren	Interesse	hieran	divergiert.

Die	OMK	wurde	seit	dem	Jahr	2000	schritt	für	schritt	in	

der	Politik	zur	sozialen	eingliederung,	altersversorgung,	

Gesundheitsversorgung	 und	 langzeitpflege	 ange-

wandt.	2006	wurden	die	drei	Bereiche	in	einer	umfas-

senden	OMK	für	sozialschutz	und	soziale	eingliederung	

(„OMK	soziales“)	zusammengefasst.

Der	ansatz	der	OMK	soziales	hat	sich,	ausgehend	von	

einer	Folgenabschätzung	der	Kommission	aus	dem	Jahr	

200829	 als	 gemäßigt	 erfolgreich	 herausgestellt.	 Die	

Kommission	 konnte	 zwar	 eine	 insgesamt	 positive	 Be-

wertung	 durch	 die	 Beteiligten	 feststellen,	 unterstrich	

aber	 auch	 die	 zu	 langsame	 und	 unzureichende	 errei-

chung	 der	 gemeinsam	 gesetzten	 ziele.	 Fehlerquellen	

sind	 nach	 auffassung	 der	 Kommission	 vor	 allem	 das	

Fehlen	 des	 entsprechenden	 politischen	 engagements	

sowie	mangelnde	Beteiligung	lokaler	akteure.	Die	Kom-

mission	empfahl	 in	 ihrer	Folgenabschätzung	eine	Fort-

führung	des	ansatzes	unter	ausbesserung	der	genann-

ten	Fehlerquellen.

28	 http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_de.htm.

29	 KOM	(2008)	4.18.
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b)	Flexicurity

Die	 europäische	 Kommission	 definiert	 Flexicurity	 als	

ein	Modell,	das	abzielt	 auf	eine	erhöhung	der	 Flexibi-

lität	der	arbeitsmärkte,	arbeitsorganisationen	und	ar-

beitnehmer-arbeitgeber-Beziehungen	 einerseits	 und	

der	 Beschäftigungs-	 und	 einkommenssicherheit	 ande-

rerseits30.	Konkret	beinhaltet	Flexicurity	„die	bewusste	

Kombination	 flexibler	 und	 verlässlicher	 vertraglicher	

vereinbarungen,	umfassender	strategien	des	lebenslan-

gen	 lernens,	 wirksamer	 und	 aktiver	 arbeitsmarktpoli-

tischer	 Maßnahmen	 sowie	 moderner,	 angemessener	

und	nachhaltiger	systeme	der	sozialen	sicherheit“31.

	Flexicurity	ist	ein	im	vergleich	zur	allgemeinen	strategie	

der	 OMK	 eigenständiges	 Konzept,	 das	 einzelne	 Maß-

nahmen	der	Mitgliedstaaten	in	Bezug	auf	die	oben	ge-

nannten	aspekte	ermöglicht.

als	Beispiele	für	die	Umsetzung	von	Flexicurity	seien	Fol-

gende	genannt32:

•	 nach	 dem	 seit	 2003	 bestehenden	 österreichischen	

abfindungssystem	 sind	 arbeitgeber	 verpflichtet,	

monatlich	einen	festen	Betrag	auf	ein	Konto	des	ar-

beitnehmers	 zu	überweisen.	Damit	 entfällt	der	ab-

schreckungseffekt	 in	 Bezug	 auf	 Mobilität	 und	 den	

Wechsel	von	arbeitsplätzen.

•	 In	den	niederlanden	wurde	die	arbeitsplatzsicherheit	

bei	teilzeitarbeit	dadurch	verbessert,	dass	die	Mög-

lichkeit	befristeter	verträge	zugunsten	des	abschlus-

ses	unbefristeter	verträge	eingeschränkt	wurde.

•	 ähnlich	einigten	sich	die	sozialpartner	in	spanien	im	

30	 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=116&langId=de.

31	 entscheidung	des	rates	über	leitlinien	für	beschäftigungspolitische	Maßnahmen	der	

Mitgliedstaaten,	http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st10/st10614..de08.pdf.

32	 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf.

Mai	2006	auf	eine	einschränkung	der	bis	dahin	üb-

lichen	Praxis	des	abschlusses	von	befristeten	arbeits-

verträgen.	

•	 In	 Irland	 schlossen	die	 sozialpartner	2006	das	„to-

wards	2016	–	agreement“,	in	dem	eine	gemeinsame	

strategie	 für	 das	 schaffen	 und	 Finanzieren	 neuer	

ausbildungsmöglichkeiten	 und	 arbeitsplätze	 be-

schlossen	wurde.

	

c)	Bewertung	der	Umsetzung

Die	 Umsetzung	 der	 beispielhaft	 genannten	 weichen	

Maßnahmen	ist,	insbesondere	im	hinblick	auf	die	OMK	

soziales,	nur	mäßig	zufriedenstellend.	auch	im	hinblick	

auf	Flexicurity	sind	die	getroffenen	Maßnahmen	ledig-

lich	 das	 resultat	 einzelner	 nationaler	 Initiativen.	 Der	

Grund	dafür	ist	selbstverständlich	die	geringe	eingriffs-

intensität	 der	 „weichen	 Maßnahmen“	 der	 Gemein-

schaft,	bedingt	durch	das	Prinzip	der	begrenzten	einze-

lermächtigung.	somit	werden	zwar	Möglichkeiten	und	

anregungen	 für	 die	 Mitgliedstaaten	 geschaffen	 –	 die	

Wahrnehmung	dieser	Möglichkeiten	lässt	jedoch	bisher	

eher	zu	wünschen	übrig.
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III.		zUkÜnftIGe	MassnahMen:	Das	BeIspIel	MInDest-

	lohn

1.	Bestandsaufnahme

eine	europaweite	regelung	von	Mindestlöhnen	 ist	die	

wohl	derzeit	am	stärksten	diskutierte	zukünftig	avisier-

te	Maßnahme	der	„europäisierung“	der	sozialpolitik33.	

nicht	nur	tritt	die	europäische	Kommission	mittlerweile	

direkt	an	Mitgliedstaaten	heran,	die	bisher	keinen	Min-

destlohn	geregelt	haben,	so	etwa	Deutschland34..	auch	

war	ein	europäischer	Mindestlohn	während	der	europa-

wahl	Bestandteil	der	Wahlprogramme	einer	vielzahl	der	

zur	Wahl	stehenden	Parteien35.

2036	der	27	länder	der	europäischen	Union	hatten	am	

1.	Juli	2010	einen	branchenübergreifenden	gesetzlichen	

Mindestlohn37.	Dabei	ergeben	sich	bereits	in	der	Defi	ni-

tion	des	Begriffs	Mindestlohn,	aber	auch	weitergehend	

bei	 der	 absoluten	 höhe	 und	 der	 höhe	 gemessen	 am	

durchschnittlichen	Bruttoverdienst	große	Unterschiede.	

so	wird	der	Mindestlohn	 in	den	meisten	 ländern	 auf	

Monatsbasis	 festgelegt,	 in	 Frankreich,	 Irland	und	dem	

vereinigten	Königreich	 jedoch	auf	 stundenbasis38.	Die	

33	 vgl.	allerdings	art.	153	abs.	5	aeUv.	Danach	gilt	dieser	artikel	über	die	Gesetzgebung	

in	der	sozialpolitik	nicht	für	das	arbeitsentgelt,	das	Koalitionsrecht,	das	streikrecht	so-

wie	das	aussperrungsrecht.

34.	 http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,4.77196,00.html.

35	 vgl.	statt	vieler:	http://www.spd.de/de/politik/europa/europamanifest.html;	http://

www.euractiv.com/ndbtext/eGP_Manifesto_Monday_30th_March(highres).pdf.

36	 Belgien,	Bulgarien,	estland,	Frankreich,	Griechenland,	Irland,	lettland,	litauen,	luxem-

burg,	Malta,	niederlande,	Polen,	Portugal,	rumänien,	slowakei,	slowenien,	spanien,	

tschechische	republik,	Ungarn,	vereinigtes	Königreich.

37	 statistisches	Bundesamt,	Mindestlöhne	in	20	von	27	europäischen	Union	(eU)-ländern,		

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/sites/destatis/Internet/De/content/sta-

tistiken/verd$ienstearbeitskosten/Mindestloehne/aktuelleU,templateId=renderPrint.

psml.

38	 eurostat	(2007):	Mindestlöhne	2007.	Beträge	zwischen	92	eUr	und	1570	eUr	brutto	

pro	Monat	(=statistik	kurz	gefasst,	nr.	71/2007)

höhe	der	Mindestlöhne	variierte	bei	einer	Untersuchung	

im	Januar	2010	zwischen	123,-	euro	monatlich	(Bulgari-

en)	und	1.683,-	euro	monatlich	(luxemburg).	Während	

diese	Unterschiede	durch	Divergenzen	in	der	wirtschaft-

lichen	 leistungskraft	 und	 den	 lebenshaltungskosten	

gerechtfertigt	werden,	zeigen	sich	deutlichere	abstän-

de	wenn	man	den	Durchschnittsverdienst	 in	die	Über-

legung	 mit	 einbezieht.	 so	 schwankt	 der	 Mindestlohn	

gemessen	 am	 durchschnittlichen	 Bruttoverdienst	 von	

arbeitnehmern	in	der	Industrie	und	im	Dienstleistungs-

sektor	 zwischen	 29%	 (rumänien)	 und	 50%	 (luxem-

burg)	der	durchschnittlichen	Bruttomonatsverdienste39.	

2.	schlussfolgerung

an	diesen	Unterschieden	wird	deutlich,	dass	eine	ein-

führung	 eines	 europaweiten	 Mindestlohns	 nicht	 nur	

aufgrund	 begriffl	icher	 Differenzen,	 sondern	 auch	 auf-

grund	 unterschiedlicher	 vorstellung	 von	 seiner	 höhe	

schwierig	durchzusetzen	sein	wird,	zumal	dazu	wegen	

art.	153	abs.	5	aeUv	eine	unmittelbare	ermächtigungs-

grundlage	für	ein	eU-Gesetz	 fehlt.	 In	 technischer	hin-

sicht	oktroyiert	man	entweder	einen	festgelegten	satz	

-	aufgrund	der	o.g.	Unterschiede	bei	leistungskraft	und	

lebenshaltungskosten	in	Form	eines	Prozentsatzes	des	

branchendurchschnittlichen	 Bruttoverdienstes	 -	 oder	

man	verfolgt	das	bis	dato	übliche	system	der	weichen	

regelungen	mit	den	bereits	beschriebenen	schwachen	

39	 vgl.	Fn.	22.
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erfolgsaussichten.	In	jedem	Fall	steht	man	vor	dem	Pro-

blem,	einen	europaweiten	Flickenteppich	aus	verschie-

denen	 regelungen	 auf	 einen	 gemeinsamen	 standard	

bringen		zu	müssen.	

aus	der	einzelstaatlichen	Perspektive	stehen	 insbeson-

dere	in	Deutschland	als	staat	ohne	übergreifende	rege-

lung	eines	Mindestlohns	der	einführung	eines	entspre-

chenden	systems	tatsächliche,	aber	vor	allem	rechtliche	

schwierigkeiten	entgegen.	

Diese	 schwierigkeiten	 bestehen	 darin,	 dass	 aufgrund	

der	in	art.	9	abs.	3	des	Grundgesetzes	und	der	im	ta-

rifvertragsgesetz	verankerten	tarifautonomie	die	rege-

lungskompetenz	über	die	löhne	grundsätzlich	den	so-

zialpartnern	überlassen	ist4.0.

Was	 in	 Deutschland	 allerdings	 zurzeit	 noch	 zu	 wenig	

beachtet	wird,	ist	die	lohngleichheit	im	Unternehmen,	

die	aufgrund	der	richtlinien	2000/4.3/eG,	2000/78/eG	

und	2006/54./eG	in	Bezug	auf	die	acht	verbotenen	Un-

terscheidungsmerkmale	der	§§	7	abs.	1,	1	aGG	gebo-

ten	 ist	 (Geschlecht,	 alter,	 ethnische	 herkunft,	 rasse,	

4.0	 traditionell	wird	die	normenwirkung	des	tarifvertrags	mit	einer	Delegation	der	staat-

lichen	normsetzung	durch	den	Gesetzgeber	auf	die	tarifparteien	begründet	(BaGe	1,	

s.	258;	4.,	s.	24.0).	seit	1998	vertritt	das	BaG	die	auffassung,	die	tarifliche	normen-

wirkung	werde	vom	Willen	der	verbandsmitglieder	unterstützt	und	legitimiert	(BaG,	

nza	1998,	s.	715	f.	und	s.	716	ff.).	Die	ältere	Delegationstheorie	sah	in	der	tarifauto-

nomie	eine	so	genannte	Institutsgarantie	(BverGe	4.,	s.	96	ff.)	–	die	Garantie	des	Insti-

tuts	der	lohnfindung	mittels	des	traditionell	seit	1919	gewachsenen	tarifsystems.	Mit	

der	Delegationstheorie	ließen	sich	auch	tarifbestimmungen	für	außenseiter	(nichtor-

ganisierte,	die	nicht	in	arbeitgeberverbänden	oder	in	einer	Gewerkschaft	organisiert	

sind)	rechtfertigen.	Mit	der	legitimationslehre	lassen	sich	tarifbestimmungen	für	au-

ßenseiter	nicht	begründen.	Die	aktuelle	Praxis	der	Festlegung	von	Mindestlöhnen	für	

bestimmte	Branchen	über	die	verallgemeinerung	von	tarifverträgen	gemäß	dem	ar-

beitnehmerentsendegesetz	durch	eine	allgemeinverbindlicherklärung	oder	eine	rechts-

verordnung	des	Bundesarbeitsministeriums	(§	1	abs.	3a	aentG)	lässt	sich	in	die	traditi-

onelle	deutsche	tarifrechtsdogmatik	nicht	einordnen,	ist	aber	auch	mit	dem	eU-recht	

schwer	zu	vereinbaren.	Die	tarifautonomie	und	das	streikrecht	sind	nunmehr	in	art.	28	

eU-Grundrechtecharta	garantiert.	sie	ermöglichen	auch	eine	ausdehnung	von	tarifver-

trägen	und	streikfolgen	auf	außenstehende	-	allerdings	nur,	soweit	das	zum	schutz	der	

tarifautonomie	der	organisierten	arbeitgeber	und	arbeitnehmer	erforderlich	ist.

Behinderung,	 sexuelle	 Orientierung,	 religion,	 Weltan-

schauung).	 Das	 BaG	 verlangt	 beim	 Beweis	 einer	 ver-

botenen	Diskriminierung	nicht	nur	den	 Indizienbeweis	

für	die	verwendung	des	verbotenen	Unterscheidungs-

merkmals,	sondern	bei	der	einstellung	auch	den	nach-

weis	 der	 Qualifikation	 entsprechend	 den	 erfordernis-

sen	 der	 verkehrsanschauung.	 entsprechend	 gilt	 dann	

beim	 lohn	 der	 Beweis	 einer	 vergleichbaren	 tätigkeit	

gemäß	der	verkehrsanschauung4.1.	Das	BaG	übersieht,	

dass	mit	dem	Diskriminierungsverbot	der	eU-richtlinien	

nicht	eine	Gleichbehandlung	nach	äußeren	Merkmalen	

im	vergleich	zu	anderen	Unternehmen	und	Berufen	ge-

meint	ist,	sondern	das	verbot	der	ausgrenzung	von	der	

im	Unternehmen	 in	gleicher	Weise	 zu	 fördernden	Be-

rufsfreiheit	wegen	eines	grundsätzlich	verbotenen,	un-

sachlichen	 Unterscheidungsmerkmals.	 Das	 bedeutet,	

dass	die	arbeitnehmer	bei	einer	lohnentscheidung	nur	

die	verwendung	des	Geschlechts,	des	alters	oder	der	

ethnischen	herkunft	über	einen	Indizienbeweis	als	Mo-

tiv	der	arbeitgeberentscheidung	beweisen	müssen.	Der	

arbeitgeber	 muss	 dann	 über	 ein	 gerechtfertigtes	 un-

terschiedliches	anforderungsprofil	begründen	können,	

dass	die	niedrigere	Bezahlung	gerechtfertigt	ist.	Der	ar-

beitnehmer	 kann	 u.U.	 den	 nachweis	 führen,	 dass	 die	

besser	bezahlte	Kraft	besser	gefördert	wird	oder	dass	

seine	tatsächliche	tätigkeit	eine	einordnung	in	ein	bes-

ser	 bezahltes	 anforderungsprofil	 erfordert.	 Diese	 Dar-

legungs-	 und	 Beweislastaufteilung	 für	 streitigkeiten	

bei	der	lohngleichbehandlung	hat	sich	in	Deutschland	

noch	in	keiner	Weise	durchgesetzt4.2.	Mit	der	Beachtung	

4.1	 BaG,	Urteil	vom	18.3.2010,	nJW	2010,	s.	2972.

4.2	 Kann	der	arbeitnehmer	den	Indizienbeweis	gemäß	§	22	aGG	bezüglich	der	verwen-

dung	eines	verbotenen	Diskriminierungsmerkmals	bei	der	Bezahlung	erfolgreich	füh-

ren,	ohne	dass	der	arbeitgeber	diese	Beweisführung	durch	sachliche	Gründe	wider-

legen	kann,	dann	hat	der	arbeitnehmer	in	Deutschland	aus	dem	arbeitsvertrag	i.v.m.	

§	2	abs.	1,	§	3	abs.	1,	§	7	abs.	1	aGG	den	anspruch	auf	anpassung	der	entgeltrege-

lung	im	vertrag	an	die	entgeltregelung	des	besser	bezahlten	Kollegen	und	auf	entspre-

chende	entlohnung.
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dieser	 Darlegungs-	 und	 Beweislastregelungen	 gemäß	

den	anforderungen	der	eU-Gleichberechtigungsrichtli-

nien	wird	 sich	 in	Deutschland	neben	der	 tarifautono-

mie	 ein	 zweites	 sachgerechtes	 lohnfindungsverfahren	

durchsetzen,	das	einen	sehr	praktischen	Beitrag	zur	so-

zialpolitik	liefern	wird.

Iv.	MeInUnGsBIlD

Um	eine	abschließende	einschätzung	des	Für	und	Wider	

einer	stärkung	der	sozialpolitik	auf	europäischer	ebene	

wiedergeben	 zu	 können,	 ist	 weiterhin	 eine	 auseinan-

dersetzung	mit	dem	hierzu	vorhandenen	Meinungsbild	

anhand	von	signifikanten	Beispielen	aus	verschiedenen	

Perspektiven	 notwendig.	 Dabei	 werden	 zunächst	 die	

stellungnahmen	 von	 vertretern	 der	 sozialpartner	 dar-

gestellt,	gefolgt	von	im	europäischen	Parlament	vertre-

tenen	Fraktionen	und	abschließend	der	nationalen	Per-

spektive	unter	Bezugnahme	auf	das	irische	referendum	

zum	 vertrag	 von	 lissabon	 einerseits	 und	 der	 Position	

der	deutschen	Bundesregierung	andererseits.

1.	sozialpartner

1.1.	 arbeitgeber

a)	 hessenchemie

eine	 exemplarische	 stellungnahme	 zur	 sicht	 der	 deut-

schen	arbeitgeber	auf	die	europäische	sozialpolitik	 ist	

die	 Presseerklärung	 des	 arbeitgeberverbands	 hessen-

chemie	im	april	20094.3.	aus	sicht	der	arbeitgeber	wird	

hiernach	die	Modernisierung	der	sozialpolitik	durchaus	

begrüßt.	allerdings	wehrt	man	sich	gegen	zu	intensive	

4.3	 http://www.presseportal.de/pm/53824./1381917/arbeitgeberverband_hessenchemie.

regelungen	 auf	 europäischer	 ebene.	 so	wird	 am	Bei-

spiel	der	geplanten	Modernisierung	der	arbeitszeitrich-

tlinie4.4.		argumentiert,	dass	eine	höhere	regelungsdich-

te	 in	diesem	Bereich	die	Personalkosten	stark	erhöhen	

würden.	 Die	 im	 rahmen	 der	 Modernisierung	 seitens	

des	europäischen	Parlaments	 intendierte	maximale	ar-

beitszeit	 von	 wöchentlich	 4.8	 stunden	 unter	 Berück-

sichtigung	von	Bereitschaftszeiten	würde	bei	zentralen	

einrichtungen	der	Branche,	wie	etwa	den	Werksfeuer-

wehren,	den	Kostenfaktor	in	unzumutbarem	Maße	er-

höhen.	Der	arbeitverband	bevorzuge	daher,	derartige	

Probleme	 auf	 ebene	 der	 sozialpartner,	 subsidiär	 auf	

ebene	nationaler	politischer	regulierung	zu	lösen.	erst	

bei	versagen	dieser	ebenen	wolle	man	auf	europäische	

regelungen	zurückgreifen.

b)	 Businesseurope

In	 die	 gleiche	 richtung	 argumentiert	 der	 europäische	

arbeitgeberverband	 Businesseurope4.5.	 Businesseurope	

warnt	vor	zu	starker	regulierung	von	schlüsselaspekten	

wie	 der	 arbeitszeit	 und	 verweist	 auf	 die	 bessere	 und	

flexiblere	lösungsmöglichkeit	auf	der	ebene	der	sozial-

partner	im	rahmen	des	Flexicurity-Konzepts.

4.4.	 siehe	zum	scheitern	dieses	vorhabens	s.	5,	6.

4.5	 Businesseurope	Press	release	3	June	2009,	communication	and	employment:	Flexicuri-

ty	and	entrepreneurship	are	key.
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1.2.	arbeitnehmer

a)	 DGB

Die	Perspektive	der	deutschen	arbeitnehmer	lässt	sich	

beispielhaft	an	der	stellungnahme	des	DGB	zur	sozial-

politischen	agenda	der	eU-Kommission4.6	darstellen.	Der	

DGB	macht	sich	hierin	für	die	einführung	sozialer	Min-

deststandards	auf	europäischer	ebene	 im	hinblick	auf	

arbeitsbedingungen,	arbeits-	 und	Gesundheitsschutz,	

arbeitnehmerrechte	 im	 Betrieb	 und	 soziale	 Dienstlei-

stungen	stark.	explizit	kritisiert	der	DGB	die	Bestrebung	

der	Kommission	zur	Flexibilisierung	der	arbeitszeiten;	er	

wirft	der	europäischen	Kommission	ferner	vor,	sich	bei	

der	 reform	 der	 sozialen	 sicherungssysteme	 allein	 von	

fi	nanzpolitischen	erwägungen	und	dem	ziel	der	haus-

haltskonsolidierung	 leiten	 zu	 lassen.	 Insgesamt	 seien	

mehr	 verbindliche	 regelungen	 auf	 europäischer	 ebe-

ne	im	rahmen	einer	insgesamt	selbständigeren	europä-

ischen	sozialpolitik	wünschenswert.

b)	 european	trade	Union	confederation	(etUc)

auch	von	seiten	der	etUc	als	europaweiter	Organisati-

on	zur	vertretung	von	arbeitnehmerinteressen	kommt	

Kritik	in	Bezug	auf	die	vorgehensweise	im	rahmen	eu-

ropäischer	sozialpolitik4.7.	Man	begrüße	zwar	einige	In-

itiativen,	 insbesondere	 die	 Bestrebungen	 und	 verbes-

serungen	 im	 hinblick	 auf	 europäische	 Betriebsräte.	

ausdrücklich	kritisiert	etUc	allerdings,	dass	viele	Maß-

nahmen	im	rahmen	europäischer	sozialpolitik,	wie	etwa	

bezüglich	grenzüberschreitender	aspekte	des	Gesund-

heitswesens,	 lediglich	 aus	 der	 Perspektive	 der	 Dienst-

leistungsfreiheit	gesehen	und	geregelt	würden.	hierbei	

4.6	 http://www.einblick.dgb.de/hintergrund/2005/13/text01.

4.7	 http://www.etuc.org/a/5185.

müssten	die	solidarischen	aspekte	des	Gesundheitswe-

sens	in	größerem	Umfang	berücksichtigt	werden.		

2.	fraktionen	im	europäischen	parla-
ment

2.1.	sozialdemokratische	fraktion	europas	(spe)

Die	 sozialdemokratische	 Fraktion	 sPe	 wünscht	 im	 zu-

sammenhang	 mit	 der	 europäischen	 sozialpolitik	 eine	

stärkere	 Involvierung	der	Politik	auf	europäischer	ebe-

ne4.8.	Konkret	 fordert	 sie	die	europaweite	 verbindliche	

Geltung	 von	 arbeitnehmerrechten	 und	 verbindlichen	

sozialstandards.

2.2.	vereinte	europäische	linke/nordische	Grüne	

linke	(GUe/nGl)

Die	links	orientierte	GUe/nGl-Fraktion	steht	dem	Kon-

zept	der	lissabon-strategie,	insbesondere	dem	Konzept	

„Flexicurity“,	 skeptisch	gegenüber4.9.	 Insbesondere	ori-

entiere	Flexicurity	sich	in	zu	großem	Maße	in	richtung	

fl	exibler	Beschäftigungsverträge	und	häufi	ger	Jobwech-

sel,	was	dem	arbeitnehmer	ein	unverhältnismäßiges	ri-

siko	des	Findens	und	haltens	von	arbeitsmöglichkeiten	

aufbürde.	 Dies	 laufe	 der	 notwendigkeit,	 die	 Qualität	

der	arbeit	in	all	ihren	aspekten	zu	fördern,	zuwider.	

4.8	 Fraktionssitzung	vom	23.04..09:	Für	ein	europa	des	sozialen	Fortschritts,	http://www.so-

cialistgroup.org/gpes/media3/documents/2862_De_social_progress_de_0904.24..pdf.

4.9	 vgl.	den	entschließungsantrag	zum	Gesetzgebungs-	und	arbeitsprogramm	der	Kommis-

sion	vom	6.12.2006,	www.guengl.eu/upload/docs/P6_B(2006)0637_rev1_De.doc.
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2.3.	europäische	volkspartei	(evp)

Die	evP-Fraktion	positioniert	sich	in	richtung	einer	als	

notwendig	 angesehenen,	 flexibleren	 regelungen	 für	

den	arbeitsmarkt	einerseits	unter	Beachtung	der	rechte	

und	Bedürfnisse	der	arbeitnehmer	andererseits50.	Man	

sehe	daher	insbesondere	eine	notwendigkeit	für	flexib-

lere	arbeitszeitregelungen,	aber	auch	für	einen	weite-

ren	ausbau	von	ausbildungs	-	und	Weiterbildungsmaß-

nahmen	 für	 arbeitnehmer.	 Wichtigste	 ebene	 für	 die	

sozialpolitik	 sei	 hierbei	 weiterhin	 diejenige	 der	 sozial-

partner.	

3.	nationale	perspektiven

3.1.	Das	irische	referendum	gegen	den	vertrag	

von	lissabon

In	 Irland	wurde	ein	referendum	über	die	ratifizierung	

des	vertrages	von	lissabon	und	damit	auch	der	darin	

enthaltenen	 sozialagenda	 abgehalten.	 Im	 Juni	 2008	

wurde	die	ratifizierung	bei	einer	Wahlbeteiligung	von	

53,1%	 mit	 einer	 Mehrheit	 von	 53,4.%	 abgelehnt51.	

Während	die	regierende	„Fianna	Fail“-Partei	sich	für	ein	

irisches	„Ja“	zur	ratifizierung	stark	machte,	kämpfte	vor	

allen	Dingen	die	Partei	„sinn	Fein“	gegen	den	vertrag	

von	lissabon.	

eines	der	hauptargumente	der	„sinn	Fein“-Kampagne	

war	 hierbei	 die	weitere	Übertragung	 von	Befugnissen	

der	 nationalstaaten	 auf	 die	 eU-ebene52;	 	 man	 nutzte	

hierbei	 Unverständnis	 und	 ängste	 in	 der	 Bevölkerung	

50	 Die	zukunft	der	sozialen	Politik	in	der	evP-Fraktion,	http://workers-group.epp-ed.eu/in-

dex.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=13.

51	 http://www.euractiv.com/de/meinung/irland-zeigt-eu-rote-karte/article-173354..

52	 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/73784.21.stm.

im	 hinblick	 auf	 einen	 verlust	 wichtiger	 Kernkompe-

tenzen	des	staates	und	die	schwere	verständlichkeit	des	

vertragstextes	aus53.

Daraufhin	wurden	auf	dem	eU-Gipfel	vom	18./19.	Juni	

2009	 verschiedene	 verbindliche	 zusagen	 an	 Irland	 im	

hinblick	auf	die	Beachtung	seiner	militärischen	neutra-

lität,	steuerhoheit	und	bestimmte	ethische	aspekte	der	

irischen	Politik	gemacht54..

aber	nicht	nur	das	irische	referendum	sondern	auch	die	

schwierigkeiten	des	anschließenden	ratifikationsverfah-

rens	des	vertrages	von	lissabon	in	vielen	Mitgliedstaa-

ten,	vor	allem	auch	Deutschland	und	tschechien,	lassen	

rückschlüsse	 im	hinblick	auf	die	hier	diskutierte	Frage	

der	 verlagerung	 bestimmter	 aspekte	 der	 sozialpolitik	

auf	 die	 europäische	 ebene	 zu.	 Insbesondere	 zeigt	 die	

offenkundige	 anfälligkeit	 der	 Bevölkerung	 gegenüber	

Kampagnen,	 die	 ängste	 vor	 Kompetenzverlusten	 der	

nationalstaaten	 schürten,	 dass	 jegliche	 veränderung	

im	Bereich	der	Kompetenzen	der	sozialpolitik	vorsichtig	

angegangen	werden	muss,	um	rückhalt	 in	der	Bevöl-

kerung	zu	erlangen.	aufgrund	des	Umstandes,	dass	die	

sozialpolitik,	jedenfalls	in	europa,	eines	der	klassischen	

nationalen	Betätigungsfelder	 ist,	muss	hier	mit	beson-

derer	sensibilität	und	besonderem	Misstrauen	in	der	Be-

völkerung	gegenüber	größeren	veränderungen	gerech-

net	werden.

Durch	den	vertrag	von	lissabon	zeichnet	sich	nun	eine	

neue	 arbeitsteilung	 in	 der	 sozialpolitik	 ab.	 Mit	 der	

Grundrechtecharta	 konnten	 bestimmte	 standards	 für	

die	 sozialpolitik	 festgeschrieben	 werden,	 die	 auch	 für	

schutzwürdige	verträge	–	wie	etwa	die	arbeitsverträ-

53	 http://www.euractiv.com/de/meinung/irland-zeigt-eu-rote-karte/article-173354..

54.	 http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090619_de.htm.
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ge	–	im	eU-Binnenmarkt	gelten.	Die	konkreten	verfah-

ren	und	rechtsfolgen	werden	von	den	Mitgliedstaaten	

weiter	autonom	festgelegt55.	Die	ziele	dagegen	werden	

nun	stärker	von	der	eU	bestimmt.	so	kann	beispielswei-

se	 in	Deutschland	nach	der	anerkennung	des	„rechts	

zu	arbeiten“	 in	art.	15	abs.	1	der	Grundrechtecharta	

und	 dem	 verbot	 der	 ausgrenzung	 von	 diesem	 recht	

aus	 den	 bekannten	 Unterscheidungsgründen	 gemäß	

art.	 21	 Grundrechtecharta	 	 nicht	 mehr	 die	 Meinung	

aufrechterhalten	werden,	dass	die	vergleichbare	arbeit	

bei	der	Bezahlung	oder	die	vergleichbare	Qualifikation	

bei	der	einstellung	nach	standards	in	einer	region	oder	

ganzen	Branche	festzulegen	und	vom	arbeitnehmer	zu	

beweisen	wäre.	Die	eU	verlangt	eine	gleiche	Berufsfrei-

heit	im	jeweiligen	Unternehmen,	d.h.	sie	verlangt	einen	

Freiheitsstandard	für	die	abhängige	arbeit,	und	sie	ver-

langt	eine	Gleichheit	dieser	Freiheit	im	jeweiligen	Unter-

nehmen	oder	im	tarifbezirk,	für	den	ein	tarifvertrag	gilt.

3.2.	position	der	Bundesregierung

In	 der	 vergangenheit	 sprach	 sich	 die	 Bundeskanzle-

rin	immer	wieder	gegen	eine	stärkere	verlagerung	von	

Kernkompetenzen	auf	dem	Gebiet	der	sozialpolitik,	ins-

besondere	 der	 sozialen	 sicherungssysteme	 aus	 –	 dies	

vor	allem	aufgrund	der	starken	Diskrepanzen	und	Un-

terschiede	auf	diesem	Gebiet	in	den	verschiedenen	eU-

Mitgliedstaaten56.	haushalts-,	 steuer-	 und	 sozialpolitik	

müssten	als	 traditionell	nationalstaatliche	aufgabe	bei	

55	 vgl.	etwa	in	Deutschland	den	entschädigungsanspruch	gemäß	§	15	abs.	2	aGG	bei	ei-

ner	Diskriminierung	bei	der	einstellung	wegen	eines	der	in	§	1	genannten	Merkmale	

oder	den	anspruch	auf	abschluss	des	arbeitsvertrags	gemäß	§	15	abs.	6	aGG	i.v.m.	§	

826	BGB,	wenn	der	arbeitgeber	der	einzige	nachfrager	des	Bewerbers	ist,	der	bei	dis-

kriminierungsfreier	auswahl	eingestellt	worden	wäre.	Dazu	Freiberg,	Der	neue	eU-ver-

trag,	aachen	2010,	s.	4.5.

56	 http://www.bundesregierung.de/content/De/rede/2007/03/2007-03-13-bk-auf-so-

zialstaatskongress.html;	http://www.bundeskanzlerin.de/nn_683608/content/De/

rede/2009/05/2009-05-27-rede-merkel-humboldt.html.

den	 Mitgliedstaaten	 verbleiben.	 Die	 Bundeskanzlerin	

betont	dabei	aber	auch	die	notwendigkeit	und	die	vor-

teile	der	europäischen	Union	als	Ordnungsrahmen.	erst	

kürzlich	 äußerte	 sie	 sich	 in	 einer	 regierungserklärung	

zum	 thema	 armutsbekämpfung,	 einem	 der	 Kernfak-

toren	 der	 europa	 2020	 strategie:	 „...	 armutsbekämp-

fung	ist	eine	sozialpolitische	aufgabe.	Diese	ist	–	ich	er-

innere	an	den	Grundsatz	der	subsidiarität	–	mit	gutem	

Grund	 angelegenheit	 der	 Mitgliedstaaten.	 Da	 sollten	

wir	sie	auch	belassen“57.

Während	hier	sicherlich	keine	nähe	zu	der	generell	eu-

ropaskeptischen	Kampagne	der	europagegner	in	Irland	

gesehen	 werden	 kann,	 lassen	 sich	 doch	 in	 den	 aus-

sagen	 der	 Bundeskanzlerin	 zumindest	 starke	 Beden-

ken	 gegen	 eine	 unmittelbare	 und	 weitgehende	 Über-

tragung	von	nationalstaatlichen	Kompetenzen	auf	dem	

Gebiet	der	sozialpolitik	feststellen.	Der	Unterschied	zu	

den	 europaskeptikern	 besteht	 in	 der	 Begründung	 für	

die	 Präferenz	nationaler	regelungen,	die	 sich	 im	rah-

men	dieser	ausarbeitung	bereits	im	zusammenhang	mit	

den	Bereichen	Mindestlohn	und	arbeitszeitrichtlinie	an-

gedeutet	hat	–	nämlich	der	starken	Divergenz	der	natio-

nalen	ansichten	und	regelungsansätze	auf	dem	Gebiet	

der	sozialpolitik	und	den	daraus	entstehenden	hinder-

nissen.

57	 regierungserklärung	Merkels	zum	europäischen	rat	am	25.	und	26.	März	2010;	http://

www.bundesregierung.de/nn_670562/content/De/audiovideo/2010/video/2010-

03-25-regierungserklaerung-eU-rat/2010-03-25-regierungserklaerung-eu-rat.html.
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v.	rechtlIches	–	Das	UrteIl	Des	BUnDesverfassUnGs-

GerIchts

am	30.6.2009	erging	das	Urteil	des	Bundesverfassungs-

gerichts	zum	zustimmungsgesetz	zum	vertrag	von	lis-

sabon58.	 antragsteller	 in	 dem	 verfahren	 waren	 unter	

anderem	die	Fraktion	DIe	lInKe	sowie	mehrere	Mitglie-

der	 des	 Bundestags.	 Die	 Begründung	 der	 antragstel-

ler	 ruhte	unter	anderem	auf	der	ansicht,	dass	die	de-

mokratischen	Gestaltungsmöglichkeiten	des	Deutschen	

Bundestages	auf	dem	Gebiet	der	sozialpolitik	durch	die	

zuständigkeiten	der	europäischen	Union	nach	dem	ver-

trag	von	lissabon	derart	beschränkt	würden,	dass	der	

Deutsche	Bundestag	die	sich	aus	art.	23	abs.	1	satz	3	

in	verbindung	mit	art.	79	abs.	3	GG	ergebenden	Min-

destanforderungen	des	sozialstaatsprinzips	nicht	mehr	

erfüllen	könnte.	

Das	Bundesverfassungsgericht	ist	dieser	ansicht	entge-

gengetreten59.	Die	europäische	Union	bewege	sich	auf	

dem	 Gebiet	 der	 sozialpolitik	 auch	 nach	 den	 Bestim-

mungen	des	vertrages	von	lissabon	im	rahmen	der	ihr	

durch	die	Gründungsverträge	(eUv	und	aeUv)	übertra-

genen	rechtlichen	Möglichkeiten60.

Die	 wichtigste	 Kernaussage	 des	 Urteils	 für	 dieses	 Pa-

pier	wird	aber	bereits	 in	den	leitsätzen	(dort	unter	3.)	

getroffen.	Danach	muss	die	eU	als	vereinigung	auf	der	

Grundlage	einer	vertragsunion	souveräner	staaten	den	

Mitgliedstaaten	 immer	ausreichenden	raum	zur	politi-

schen	Gestaltung	der	wirtschaftlichen,	kulturellen	und	

sozialen	 lebensverhältnisse	 belassen,	 insbesondere	 in	

58	 BverfG,	nJW	2009,	s.	2267.

59	 ebd.,	rn	392ff.

60	 ebd.,	rn	396-399.

den	Bereichen,	die	die	lebensumstände	der	Bürger,	vor	

allem	ihren	von	den	Grundrechten	geschützten	privaten	

raum	 der	 eigenverantwortung	 und	 der	 persönlichen	

und	 sozialen	 sicherheit	 prägen.	 Das	 Gericht	 stellt	 im	

weiteren	verlauf	des	Urteils	klar,	dass	aufgrund	des	im	

Grundgesetz	 verankerten	 sozialstaatsprinzips	 (art.	 20	

abs.	3	GG)	die	wesentlichen	sozialpolitischen	entschei-

dungen	in	eigener	verantwortung	durch	die	deutschen	

Gesetzgebungsorgane	getroffen	werden61.	rechtlich	zu-

lässig	seien	dagegen	koordinierende	wie	auch	lediglich	

allmählich	angleichungsfördernde	Maßnahmen	 seitens	

der	 eU	 zur	 ausformung	 sozialstaatlicher	 strukturen62.	

61	 ebd.,	rn.	259.

62	 ebd.,	rn.	259.

17rechtlIches	-	Das	UrteIl	Des	BUnDesverFassUnGsGerIchts



vI.	aBschlIessenDe	DIskUssIon	

Konkret	reduzieren	sich	die	möglichen	ansätze	zur	Fra-

ge	 einer	 weiteren	 europäisierung	 der	 sozialpolitik	 auf	

die	Folgenden.	entweder	verlagert	man	mehr	Kompe-

tenzen	auf	die	ebene	der	Union,	wobei	diese	auch	im	

Wege	der	setzung	verbindlichen	rechts	regulierend	ak-

tiv	werden	könnte;	oder	es	bleibt	jedenfalls	grundsätz-

lich	dabei,	die	sozialpolitik	den	Mitgliedstaaten	und	den	

sozialpartnern	zu	belassen	und	seitens	der	Union	ledig-

lich	gewisse	spielregeln	festzulegen.	

Das	Für	und	Wider	dieser	ansätze	kann	am	ende	dieses	

textes	folgendermaßen	festgehalten	werden:	

Für	eine	stärkere	Kompetenzverlagerung	und	mehr	re-

gulierung	 auf	 europäischer	 ebene	 lässt	 sich	 anführen,	

dass	damit	einzelstaatliche	alleingänge	vermieden	wer-

den	 können	 und	 im	 europäischen	 Gesamtbild	 soziale	

Ungleichheiten	effektiver	bekämpft	werden	können.	

Gegen	eine	solche	verlagerung	und	eine	Intensivierung	

der	regulierung	spricht	jedoch	vor	allem	die	praktische	

Durchführbarkeit.	 Bereits	 das	 Bestehen	 starker	 Unter-

schiede	 im	 Bestand	 und	 verständnis	 von	 wirtschaftli-

chen	und	sozialen	standards	in	den	verschiedenen	Mit-

gliedstaaten	 stellt	 eine	 weitergehende	 europäisierung	

der	 sozialpolitik	 vor	 faktisch	 unlösbare	 aufgaben.	 zu-

dem	zeigt	sich	am	Beispiel	Irlands,	wie	wenig	akzeptanz	

und	wie	viel	angst	in	der	Bevölkerung	vorhanden	sein	

kann,	wenn	es	an	die	verlagerung	zentraler	staatlicher	

Kompetenzen	auf	die	ebene	der	eU	geht.	

Genau	das	ist	jedoch	die	sozialpolitik	–	eine	der	zentra-

len,	wenn	nicht	die	zentralste	staatliche	Kompetenz,	in	

Deutschland	grundgesetzlich	verankert	als	sozialstaats-

prinzip	in	art.	20	abs.	3	GG.	eine	umfängliche	verlage-

rung	dieser	Kompetenz	auf	die	ebene	einer	supranati-

onalen	einrichtung	wie	der	eU	würde	nicht	nur	seitens	

des	 Bürgers	 auf	 Unverständnis	 stoßen,	 sondern	 wäre	

mit	 dem	 Grundgesetz	 nur	 schwer	 vereinbar,	 wie	 die	

ausführungen	 des	 Bundesverfassungsgerichts	 vermu-

ten	lassen.	

ein	neues	verständnis	 von	sozialpolitik	eröffnet	ande-

rerseits	durchaus	chancen	 für	 stärkere	aktivitäten	der	

eU.	Wie	in	diesem	text	gesehen,	erstreckt	sich	die	sozi-

alpolitik	nicht	allein	auf	abgeschlossene	Gesetze	für	das	

arbeitsrecht,	denen	die	arbeitsvertragsparteien	einfach	

nur	gehorchen	müssen.	sie	erstreckt	sich	auch	nicht	al-

lein	 auf	 die	 organisatorische	 regelung	 der	 nationalen	

sozialsysteme	für	alter,	Krankheit	und	arbeitslosigkeit.	

Die	 sozialpolitik	 kann	 für	 eine	neuverteilung	der	auf-

gaben	zwischen	staat	und	Markt	 im	Bereich	des	sozi-

alen	sorgen,	indem	sie	effektive	regelungen	zur	lohn-

gleichbehandlung	im	Unternehmen	oder	im	tarifbezirk	

festschreibt	oder	indem	sie	standards	für	angemessene	

Preise	und	den	zugang	zu	verträgen	im	Bereich	des	ver-

braucherschutzes	vorgibt.	

Die	 sozialpolitik	 kann	 Freiheiten	 der	 vertragspartner	

genauer	 festlegen	 und	 dadurch	 willkürliche	 entschei-

dungen	 der	 arbeitgeber	 oder	 anderer	 mächtiger	 ver-

tragspartner	eindämmen.	

Die	 sozialpolitik	 kann	 mit	 der	 fi	nanziellen	 Förderung	

der	eU	dafür	sorge	tragen,	dass	mittelfristig	geförderte	
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Menschen	oder	Unternehmen	aus	eigener	Kraft	im	Bin-

nenmarkt	als	Unternehmer,	arbeitgeber	oder	Förderer	

von	verbrauchern	aktiv	werden	und	so	die	Mitgliedstaa-

ten	von	sozialen	aufgaben	entlasten.

es	bleibt	somit	grundsätzlich	bei	der	einzelregelung	auf	

der	 ebene	 der	 Mitgliedstaaten	 und	 sozialpartner	 und	

bei	 der	 bloßen	 Festlegung	 von	 spielregeln	 und	 rah-

menbedingungen	 durch	 die	 europäische	 Union.	 Be-

denkt	 man	 die	 wesentlich	 flexibleren	 ausgestaltungs-

möglichkeiten	 auf	 nationaler	 ebene,	 insbesondere	 im	

verhältnis	der	sozialpartner,	so	stellt	sich	diese	variante	

nicht	nur	als	rechtlich	und	tatsächlich	möglich,	sondern	

auch	als	aufgrund	der	größeren	sachnähe	wünschens-

wert	dar.	eingerahmt	werden	können	und	sollten	die-

se	nationalen	regelungen	durch	einen	weiteren	ausbau	

der	europaweit	geltenden	richtlinien	und	Maßnahmen	

der	eU,	um	eine	annäherung	sozialer	Mindeststandards	

herbeizuführen	 und	 soziale	 Ungerechtigkeiten	 zu	 be-

grenzen.	Denn	obwohl	den	erfolgen	der	europäischen	

sozialpolitik	oftmals	langwierige	und	schwerfällige	Dis-

kussionen	vorangehen,	so	zeigen	diese	doch,	dass	die	

Bemühungen	 der	 europäischen	 Institutionen	 und	 der	

Mitgliedstaaten	am	ende	Früchte	tragen	und	eine	ste-

tige	und	nachhaltige	Überprüfung	und	Optimierung	der	

vorhandenen	 „weichen“	 Methoden	 lohnenswert	 und	

sinnvoll	ist.

Durch	den	somit	geschaffenen	Kompromiss	würde	nicht	

nur	ein	ausgleich	der	widerstreitenden	standpunkte	in	

Bezug	 auf	 soziale	 Mindeststandards	 und	 wirtschaftli-

chen	Fortschritt	ermöglicht,	sondern	vielmehr	auch	ein	

stück	nationaler	politischer	Identität	gewahrt.
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Mit	finanzieller	Unterstützung	der	europäischen	Kommission	und	der	stadt	Duisburg.


